
 

 Abmeldung eines Hundes 
 
Mitteilung über die Aufgabe einer Hundehaltung gem. 

Niedersächsischem Gesetz über das Halten von Hunden 

(NHundG) 

 

Interne Vermerke:  

Halter-ID:       

Hunde-ID:       

Steuernummer:       

Debitorennummer:       

steuerlich erfasst zum:       

 

Gemeinde Apen 

FD Ordnungswesen 

Hauptstraße 200 

26689 Apen 

 

Bitte die nachfolgenden Felder vollständig und gut 

lesbar ausfüllen sowie die zutreffenden Kästchen 

ankreuzen. 

 

Halterin / Halter eines Hundes ist die Person, die die 

rechtliche Verantwortung und die Sorge für den Hund 

übernommen hat. Ist eine juristische Person Halter des 

Hundes, so ist die für die Betreuung des Hundes 

verantwortliche Person anzugeben. 

 

   

     

 1. Angaben zur Hundehalterin / zum Hundehalter:   

 Name 

      

Geburtsname 

      

Vorname 

      

 

 Geburtstag 

      

Geburtsort 

      

Staatsangehörigkeit 

 deutsch           

 

 Anschrift (Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort) 

      

Name der juristischen Person 

      

 

 Telefon 

      

Mobiltelefon 

      

Email 

      

 

     

     

 2. Angaben zur Aufgabe der Hundehaltung:   
 Der unter Punkt 3 angegebene Hund  

 ist eines natürlichen Todes verstorben 
Datum 

      

 ist eingeschläfert worden (bitte Nachweis beifügen) 
Datum 

      

 
 ist abhanden gekommen (entlaufen, Diebstahl) 

Datum 

      

 

 Verlustanzeige wurde erstattet bei (z. B. Fundbüro, Polizei, Tasso) 

      

Datum 

      

 

 
 wurde an eine(n) neue(n) Besitzer(in) abgegeben 

Datum 

      

 

 Name, Vorname der neuen Besitzerin / des neuen Besitzers 

      

Telefonnummer (falls bekannt) 

      

 

 Anschrift (Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort) der neuen Besitzerin / des neuen Besitzers 

      

 

 Ich bin weggezogen  

 
 innerhalb Niedersachsens  

Datum 

      

 

 Meine neue Anschrift (Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort) lautet:  

      

 

 
 außerhalb Niedersachsens 

Datum 

      

 

 Sonstiger Grund  

 bitte näher beschreiben 

      

      

      

 

     

     



     

 3. Angaben zum Hund:    

     

 Rasse (bei Mischlingen alle bekannten Rassen) 

      

Name des Hundes 

      

 

 Wurftag des Hundes 

      

Alter des Hundes 

      

Geschlecht 

 Hündin 

 

 Rüde 

 

 Kenn-Nummer des Transponders (Chip-ID) des Hundes 

      

Farbe des Hundes 

      

 

 Beginn der Hundehaltung 

      

Sonstiges 

      

 

     

     

     

 4. Zentrales Register (Hinweis):   
     

 
Bitte denken Sie auch an die entsprechende Änderungsmitteilung an das Zentrale Hunderegister Niedersachsen. Die 

Kommunales Systemhaus Niedersachsen GmbH (KSN), Elsässer Straße 66 in 26121 Oldenburg, Telefon: 0441 

39010400, https://www.hunderegister-nds.de, wurde mit der Führung des Zentralen Registers beauftragt. Die 

Hundehalterin / der Hundehalter kann die Änderungsmitteilung online oder schriftlich bzw. telefonisch vornehmen. 

Änderungsmitteilungen sind gebührenfrei. 

 

     

     

     

 5. Angaben zu weiteren Hunden:   

    

 

Für die Festsetzung der Hundesteuer ist die Anzahl aller im Haushalt gehaltenen Hunde entscheidend. Dabei sind 

auch Hunde zu berücksichtigen, die von einer anderen im gemeinsamen Haushalt lebenden Person gehalten 

werden. 

 

  In meinem Haushalt werden weitere Hunde gehalten: Anzahl:         

 Rasse 

      

Name des Hundes oder Chip-ID 

      

gemeldet seit  

      

 

 Rasse 

      

Name des Hundes oder Chip-ID 

      

gemeldet seit  

      

 

 Rasse 

      

Name des Hundes oder Chip-ID 

      

gemeldet seit  

      

 

     

     

     

 6. Sonstige Angaben und Unterschrift:  
     

        

        

 Es wird versichert, dass die vorstehenden Angaben richtig und vollständig sind.  

 Ort, Datum 

 

      

Unterschrift der Hundehalterin / des Hundehalters 

 

      

 

     

 


